
Satzung 
 

zur 4. Änderung der Satzung der Stadt Beerfelden 
 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
 
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.11.2007 (GVBl I S. 757), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 
17.3.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 7 b des Gesetzes zur Änderung der 
Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31.1.2005 (GVBl. I S. 54) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beerfelden in ihrer Sitzung am 17.03.2009. die 
folgende 4. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 23.02.1999 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
1. § 3 Abs. 1, letzter Satz, erhält folgende Fassung: 
 
 „In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des 
   Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.“ 
 
2. § 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
 „(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren 
         Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit 
    nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und 
    Führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden 
    Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 der Gefahrenabwehr-  
    verordnung über das Halten und führen von Hunden vom 22.01.2003 (GVBl. I 
    S. 54) in der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind.“ 
 

3. § 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Steuerbefreiungen 

 
  „(1)  Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem 
   Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. 
   Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen    
   Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „Bl", „aG“; „GL“ oder 
   „H“ besitzen. 
 
    (2)  Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich zur 
    Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu    
    erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung   
    ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu 
    erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung von 
    Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die 
    Bewachung von Herden verwendet werden.“ 



Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 30.03.2009 in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 3 Abs. 1, 
letzter Satz, § 5 Abs. 4 und § 6 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
 
Beerfelden, den 17.03.2009 
 
Der Magistrat der Stadt Beerfelden 
 
 
 
Görig, Bürgermeister 
 
 


